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 Veröffentlicht am 12.10.2004

Norm

ABGB §1380

Rechtssatz

Das Versprechen, aus Kulanz leisten zu wollen, gibt lediglich den Standpunkt des Erklärenden, ihn tre4e in Wahrheit

keine Rechtsp6icht zur Leistung, wieder, schwächt aber die Verp6ichtungserklärung selbst in keiner Weise ab, sondern

weist sie vielmehr als ein die strittige Situation bereinigendes konstitutives Anerkentnnis aus.
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